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Erneute Kritik an Ausgangssperre für Katzen in Walldorf 
 
Der Deutsche Tierschutzbund kritisiert, dass ab dem 1. April in Teilen der 
Stadt Walldorf erneut eine saisonale Ausgangssperre bis Ende August für 
Katzen gilt – obwohl sich bisher nicht die erwarteten Erfolge eingestellt 
haben. Die Ausgangssperre, die vor zwei Jahren von der Unteren 
Naturschutzbehörde des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis zum Schutz der 
Haubenlerche verordnet wurde, gilt bis Ende August 2025. Spätestens dann 
müsse mit der „unverhältnismäßigen Verfügung“ endgültig Schluss sein, so 
der Verband. 
 
„Für Katzen, die es gewohnt sind, nach draußen zu dürfen, führt die 
Ausgangssperre zu unzumutbaren Einschränkungen und immensem Stress. 
Das Einsperren über mehrere Monate verursacht eindeutig tierquälerisches 
Leiden und ist somit tierschutzwidrig“, erklärt Dr. Dalia Zohni, Fachreferentin 
für Heimtiere beim Deutschen Tierschutzbund. Auch für die Halter der Tiere sei 
dies eine enorme Belastung.  
 
Der tatsächliche Einfluss der Walldorfer Katzen auf die örtliche 
Haubenlerchen-Population ist dabei mehr als fraglich. Eine wissenschaftliche 
Grundlage, auf der die Entscheidung für eine Ausgangssperre getroffen wurde, 
gibt es nicht. Darauf weist das Gutachten hin, das der Deutsche 
Tierschutzbund im Auftrag des lokalen Tierschutzvereins Wiesloch/Walldorf 
und Umgebung mit der Deutschen Juristischen Gesellschaft für 
Tierschutzrecht und seinem Landesverband Baden-Württemberg erstellt hat. 
Die Verfügung beruhe auf reinen Vermutungen. Zudem gebe es Alternativen, 
wie die großflächige Umfriedung mit Elektrozäunen oder Katzenschutzzäunen 
für sensible Bereiche. 
 
„Der Rückgang der Haubenlerche ist – wie bei vielen anderen Wildvogelarten 
- in erster Linie auf Naturzerstörung und den Verlust von Lebensräumen und 
Nahrung zurückzuführen, unter anderem durch die Intensivierung der 
Landwirtschaft, verstärkte Bebauung von Brachflächen, Bodenversiegelung 
durch Straßenbau sowie das Insektensterben“, sagt James Brückner, Leiter des 
Wildtierreferats beim Deutschen Tierschutzbund. Insbesondere in Walldorf 
fielen Brutflächen einem Neubaugebiet zum Opfer. Wichtig sei es daher, 
zukünftig diesen Faktoren entgegenzuwirken, um die Haubenlerche besser zu 
schützen, etwa durch die Schaffung neuer geschützter Bruthabitate. 
„Sinnvoller und ernstgemeinter Artenschutz geht Hand in Hand mit dem 
Tierschutz“, so Brückner.  
 
Die Ausgangssperre für Katzen ist aus Sicht des Deutschen 
Tierschutzbundes „unverhältnismäßig“ und weder mit dem Staatsziel 
Tierschutz noch dem Tierschutzgesetz vereinbar. Dieses besagt, dass die 
Möglichkeit eines Tieres zu artgemäßer Bewegung nicht so eingeschränkt 
werden darf, dass daraus vermeidbare Leiden resultieren. In der Verfügung 
genannte Alternativen zum gewohnten Freigang, wie das Ausführen an der 
Leine, seien keine zumutbare Option.  
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Bildunterschrift: Katzen ihren gewohnten Freigang zu nehmen, löst bei den 
Tieren extremen Stress aus und kann zu aggressivem oder depressivem 
Verhalten führen. 
 
Copyright: Deutscher Tierschutzbund e.V. 
 
Das Foto finden Sie hier zum Download. Weitere Bilder senden wir Ihnen auf 
Wunsch gerne zu. 
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